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Betreff: Entwurf einer NoveLLe zum KrankenanstaLten-Grund­

satzgesetz 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster­

reichs beehrt sich/ dem Präsidium des NationaLrates die 

beiLiegenden 25 Abschriften ihrer SteLLungnahme zum Entwurf 

einer NoveLLe zum KrankenanstaLten-Grundsatzgesetz mit der 

Bitte um Kenntnisnahme zu Uberreichen. 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 

Bundeskanzleramt 

Radetzkystraße 2 

1031 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

61.601/16-VI/C/16/90 16.8.1990 

Wien" am 29.11.1990 

Unser Zeichen: 

S-890/N 

Durchwahl : 

479 

Betreff: Entwurf einer Novelle zum Krankenanstalten-Grund­
satzgesetz 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster­

reichs beehrt sich" dem Bundeskanzleramt zum vorliegenden 

Entwurf eines Bundesgesetzes" mit dem das Krankenanstalten­

gesetz geändert wird" folgende Stellungnahme zu übermit­

teln: 

Nit dem vorliegenden Novellenentwurf soll ebenso wie mit 

dem Entwurf eines Pflegeheimgesetzes für den Bereich der 

Krankenanstalten und Pflegeheime eine Qualitätsverbesserung 

zum Wohl der Patienten bzw. Pfleglinge erreicht werden" 

wobei vorhandene Nißstände Rnlaß für die Rusarbeitung der 

Entwürfe waren. Die Reformansätze stellen auf die Situation 

in den großen öffentlichen Krankenanstal ten ab, die sich 

jedoch erheblich von der in den Sonderkrankenanstalten 

und Rehabilitationszentren der Sozial versicherungsträger 

unterscheidet. Verschiedene vorgeschlagene Bestimmungen sind 

für Sonderkrankenanstalten und Rehabilitationszentren der 

Sozial versicherungsträger nicht anwendbar. Dazu gehören: 
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Rrt. I Z 13 § 8 "beglei tender Rrz t " 

Rrt. I Z 14- § 8a "zusätzliche HygieneFachkraFt" 

Rrt. I Z 15 § 8c "Ru Fgabens tel l ung sowie personelle Zusam-
mensetzung der Ethikkommission " 

Rrt. I Z 15 $ 8d "regelmäßige Qualitätskontrolle" 

§ 6 Rbs. 3 Z 2 sieht die Einrichtung einer psychologischen 

Betreuung auF Wunsch der PFleglinge (ist damit jeder vier-­

wöchige Turnus gemeint?) sowie einer unabhängigen 5upervi­

sion auF Wunsch des Fachpersonals vor. § 11b Rbs. 1 regelt 

Für Krankenanstalten mit bettenFührenden Rbteilungen die 

zwingende Bestellung eines Gesundheits- bzw. klinischen 

Psychologen Für die psychologische Betreuung und 5upervi­

sion vor. Oie bei den Bestimmungen scheinen nicht auFeinan­

der abgestimmt zu sein. 

Da die Supervision von einer unabhängigen Person durchzu­

Führen ist� bedeutet das oFFenkundig nur die Nöglichkeit 

der Bestellung mittels Werkvertrages. Ergibt sich aus der 

Textierung des § 11b ein Wille des Gesetzgebers� Für Kran­

kenanstalten mit bettenFührenden Rbteilungen eine Supervi-

sion zwingend vorzuschreiben? Ist eine Sonderkrankenanstalt 

einer "Krankenanstalt mit bettenFührenden Rbteilungen" 

gleichzusetzen? 

Rnlaß für die NIßstände war zweiFellos auch die besoldungs­

rechtliche Situation des nichtärztLichen Personals, das 

Für seine verantwortungsvolle und arbeitsintensive Tätigkeit 

nicht entsprechend entlohnt wird. Oie Novelle sollte daher 

Rnlaß sein� den zuständigen Dienstgeber zu einer lei­

stungsgerechten Entlohnung des nichtärztlichen Krankenhaus­

personals zu bewegen. Im übrigen bietet die gegenständliche 

Novellierung auch Rnlaß daFür� auF die SchaFfung einer 

notwendigen leistungsgerechten Spitalsfinanzierung hinzu­

weisen. Es ist nicht einzusehen� daß derzeit Spitäler mit 

dem größten Defizit die meisten Nittel erhalten. Rnzustreben 
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wäre daher eine Strukturrerorm des KrankenanstaltenwesensJ 

verbunden mit einem Nitspracherecht der Krankenversiche­

rungsträger hinsichtlich der Zuteilung der rinanziellen 

Ni t tel. 

Rbschließend sei noch daraur verwiesenJ daß durch die 

15. BSVG-NoveLLeJ BGBl.Nr. 296/1990 § 91 Z. 2 BSVB rückwir­

kend per 1. Jänner 1990 dahin abgeändert wurdeJ daß ab die­

sem Zeitpunkt der Versicherungsträger nur mehr 80 % der 

prlegegebührenersätze schuldet und die Einhebung des 20 
%igen Kostenanteiles durch die Krankenanstalt vom Versi­

cherten zu errolgen hat. Diese Regelung rührt in der Praxis 

wiederholt zu NeinungsverschiedenheitenJ weil die entspre­

chenden Landesgesetze nicht novelliert wurden. (Einzige 

bisher bekannte Rusnahme: der EntwlJrr der 13. Novelle zum 

steiermärkischen KRG). Das Bundeskanzleramt sollte daraur 

einwirkenJ daß die Länder im Interesse einer Rechtssiche­

rheit ihre Regelungen adaptieren. 

25 Rbschrirten dieser Stellungnahme werden wunschgemäß 

gleichzeitig dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 
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